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Zusammenfassung: 

Die Geschäftsanweisung zur Durchführung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) wurde aktualisiert. 

1. Ausgangssituation 

Zum Umfang der Auskunftspflicht des Verleihers nach § 7 Abs. 2 AÜG bedurfte es in 
der Geschäftsanweisung AÜG einer Klarstellung. 

2. Auftrag und Ziel 

Die Geschäftsanweisung AÜG stellt unter Ziffer 7.3 (7) klar, dass der Verleiher auf 
Verlangen zur Durchführung des AÜG auch Auskünfte zu erteilen und geschäftliche 
Unterlagen vorzulegen hat, die Abgrenzungsfragen zur Arbeitnehmerüberlassung 
betreffen (z. B. Werkverträge). Die Geschäftsanweisung AÜG Ziffer 7.6 (4) wurde 
entsprechend angepasst. 

Die aktualisierte Fassung ist im Intranet unter Interner Service > Ordnung und Recht 
> Arbeitnehmerüberlassung > Weisungen zur Durchführung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) > Geschäftsanweisung und im Internet 
abrufbar. 

3. Einzelaufträge 



Die Agenturen für Arbeit Düsseldorf, Hannover, Kiel, Nürnberg und Stuttgart 

 wenden die aktuelle Geschäftsanweisung an. 

gez. Unterschrift 
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